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VG Frankfurt (Oder)

Beschluss vom 31.3.2008

Tenor

1. Der Antrag wird abgelehnt.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens.

2. Der Streitwert wird auf 5.000,– EUR festgesetzt.

Gründe

Der Antrag der Antragsteller,

die Antragsgegnerin zu verpflichten, davon abzusehen, die Antragsteller auf dem Luft-
weg zur Identifizierung nach . . . in . . . zu verbringen,

hat keinen Erfolg.

Dabei hat die Kammer den Antrag gemäß § 88 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) dahin ausge-
legt, dass der Antragsgegnerin durch eine einstweilige Anordnung (§ 123 Abs. 1 VwGO) untersagt
werden soll, eine Zurückschiebung (§ 57 Aufenthaltsgesetz – AufenthG) vorzunehmen. Denn die
von der Antragsgegnerin geplante Maßnahme, von der die Antragsteller verschont bleiben wollen,
vollzieht die gegenüber beiden Antragstellern am 24. September 2007 verfügte Zurückschiebung,
mit der der Aufenthalt der Antragsteller in der Bundesrepublik Deutschland beendet werden soll.
Sie stellt die Rechtsgrundlage für die Verbringung der Antragsteller nach . . . dar.

Die Voraussetzungen für die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Zurückschiebung nach § 57
Abs. 1 Satz 2 AufenthG sind gegeben. Denn die Antragsteller sind vor dem 24. September 2007
unerlaubt – nämlich ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel (§ 4 Abs. 1 AufenthG) – in das Bun-
desgebiet eingereist. Wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet sind die Antragsteller noch
immer ausreisepflichtig.

Dass die Antragsteller während der Dauer ihrer – erfolglos gebliebenen – Asylverfahren über ein vor-
läufiges Bleiberecht in Form der Aufenthaltsgestattung (§ 55 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz) verfügten,
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führt entgegen der Rechtsansicht der Antragsteller nicht dazu, dass § 57 AufenthG nicht mehr an-
wendbar wäre (a. A. GK AufenthG, Funke-Kaiser, § 57 Rdnr. 24). Denn es findet sich im Wortlaut des
§ 57 AufenthG zum einen kein Anhaltspunkt dafür, dass der Ausländer seit seiner unerlaubten Einrei-
se durchgängig ausreisepflichtig gewesen sein muss. Auch aus der Systematik des Gesetzes ergibt sich
nicht, warum eine zwischenzeitliche erfolglose Asylantragstellung das Instrument der Zurückschie-
bung ausschließen sollte, solange die in § 57 AufenthG ausdrücklich niedergelegten Voraussetzungen
für eine Zurückschiebung vorliegen. Zum anderen ist es auch nicht zu einer behördlichen Legali-
sierung des Aufenthalts gekommen (vgl. GK-AufenthG a. a. O.). Vielmehr vermittelte § 55 Asylver-
fahrensgesetz – AsylVfG – lediglich ein gesetzliches Aufenthaltsrecht, das funktionell allein auf die
Durchführung des Asylverfahrens ausgerichtet war (vgl. Hailbronner, AuslR, B 2 § 55 AsylVfG Rdnr.
2).

Zwar soll die Zurückschiebung gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 AufenthG innerhalb von sechs Monaten
nach dem unerlaubten Grenzübertritt erfolgen. Diese Frist ist – geringfügig – überschritten. Jedoch
ist die Zurückschiebung unabhängig von dieser Frist zulässig, solange ein anderer Staat auf Grund
einer zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung zur Übernahme des Ausländers verpflichtet ist.
Dies ist vorliegend der Fall. Denn am 1. Januar 2008 ist das Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von . . . über die Übernahme und Durchbeförde-
rung von Personen (Rückübernahmeabkommen) in Kraft getreten, in dessen Artikel 1 sich die Ver-
tragsparteien zur Übernahme eigener Staatsangehöriger verpflichten, wenn diese die im Hoheitsge-
biet der ersuchenden Vertragspartei geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt
nicht oder nicht mehr erfüllen. Dass die Antragsteller . . . Staatsangehörige sind, steht nicht im Streit.
Sie wurden anhand ihrer akzentfreien . . . Aussprache vom . . . Konsul in Berlin als . . . identifiziert.
. . . hat sich auch zur Übernahme der Antragsteller bereit erklärt, indem ihnen – trotz unzureichen-
der Angaben im Passbeschaffungsverfahren bei der Botschaft – Reisedokumente für die Rückkehr
nach . . . („Laissez-Passez“) ausgestellt wurden.

Soweit die Antragsteller unter Berufung auf Punkt 57.1.3 der vorläufigen Anwendungshinweise des
Bundesministeriums des Innern zum Aufenthaltsgesetz und zum Freizügigkeitsgesetz/EU meinen,
die Zurückschiebung scheide wegen des Verstreichens der sechsmonatigen Frist und des Fehlens
einer entsprechenden Frist im Rückübernahmeabkommen aus, trifft dies nicht zu. Denn das Rück-
übernahmeabkommen enthält in Art. 7 entsprechende Fristen. Danach ist ein Übernahmeersuchen
innerhalb von zwölf Monaten nach Kenntnis der zuständigen Behörden von der rechtswidrigen Ein-
reise bzw. seit Inkrafttreten des Abkommens zu stellen. Die Übernahme hat innerhalb einer Frist
von drei Monaten zu erfolgen, nachdem die ersuchte Vertragspartei der Übernahme zugestimmt hat.
Beide Fristen sind bisher eingehalten.

Der Zurückschiebung der Antragsteller steht weder ein Zurückschiebungsverbot (§ 57 Abs. 3 i. V. m.
§ 60 Abs. 1 AufenthG) noch ein zwingendes Zurückschiebungshindernis nach § 57 Abs. 3 i. V. m. § 60
Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG entgegen. Insoweit ist die Antragsgegnerin gemäß § 42 des Asylverfah-
rensgesetzes an die Feststellungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 19. Oktober
2007 in den asylrechtlichen Verfahren der Antragsteller gebunden, nach der solche Zurückschie-
bungshindernisse nicht vorliegen.
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Ferner liegt auch kein Ausnahmefall vor, der die Soll-Bestimmung des § 57 Abs. 1 Satz 1 AufenthG in
eine Ermessensentscheidung wandelt (vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 16. Juni 1993 - Bs IV 122/
93, veröffentlicht bei Juris). Solche einen Ausnahmefall begründende Umstände, die den Duldungs-
gründen des § 60 a AufenthG entsprechen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Insbesondere
steht der Zurückschiebung nach Ausstellung der Rückreisepapiere der Antragsteller und der Bereit-
stellung weiteren Begleitpersonals zur Verhinderung etwaiger Selbstverletzungen der Antragsteller
auch in tatsächlicher Hinsicht nichts entgegen.

Schließlich ist die Antragsgegnerin gemäß § 71 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG für die Zurückschiebung zu-
ständig. Ihre Zuständigkeit endete auch nicht mit der Stellung der Asylanträge. Denn gemäß § 18
Abs. 3 ist ein Ausländer, der bei der Grenzbehörde um Asyl nachsucht, zurückzuschieben, wenn er
von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer
unerlaubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 AsylVfG vorliegen.
Dies ist hier der Fall, denn die Antragsteller sind ausweislich der bestandskräftigen Bescheide des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 19. Oktober 2007 aus einem sicheren Drittstaat
i.S. von § 26 a AsylVfG eingereist (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 AsylVfG).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 3, 45 des Gerichtskostengesetzes, wobei
der Auffangstreitwert wegen der Vorläufigkeit des Begehrens zu halbieren und jeweils für jeden An-
tragsteller anzusetzen war.
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